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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-38/2026 

Fachbereich 
Interne Dienste, ex-
terne Dienste, Organi-
sation und Personal 

Federführendes Amt 
Hauptverwaltung, 
Zentrale Dienste, 
Wahlen und Statistik 

 
 
 

Stadt Hirschhorn 
(Neckar) 

Datum 10.04.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hirschhorn (Neckar) 23.04.2026 beschließend 

 
 
Betreff: 
Beschlussfassung über die Gültigkeit der Kommunalwahl vom 15. März 2026 
 
 
Sachdarstellung: 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24. März 2026 festgestellt, dass sich die 
abgegebenen 1.485 Stimmzettel wie folgt aufteilen: 
 
Gültige Stimmzettel 1.423 
Ungültige Stimmzettel      62 
 
 
Die 20.146 Stimmen verteilen sich wie folgt: 
 
CDU 8.018 Stimmen = 6 Sitze 
SPD 4.050 Stimmen =    3 Sitze 
Profil Hirschhorn 8.078 Stimmen = 6 Sitze 
 
Das endgültige amtliche Wahlergebnis und die Namen der gewählten Stadtverordneten wurden 
am 3. April 2026 im Hirschhorner Stadtanzeiger Nr. 14, veröffentlicht.  
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer ersten Sitzung über etwaige Einsprüche und über 
die Gültigkeit der Wahl zu entscheiden.  
Einsprüche sind bis jetzt nicht eingegangen. Auch sonst sind keine Tatsachen bekannt geworden, 
aus denen sich die Ungültigkeit der Wahl vom 15. März 2026 ergäbe. 
 
      
 
Beschlussvorschlag: 
Die Kommunalwahl vom 15. März 2026 wird gem. § 26 Abs. 1 KWG und § 57 Abs. 1 KWO für gül-
tig erklärt. 
 
 

 
 




